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RS OGH 1986/9/17 3Ob83/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1986

Norm

EO §56 Abs2

Rechtssatz

Der als zustimmend zu Betrachtende ist durch die dem Antrag stattgebende Entscheidung insofern nicht beschwert als

sich dies mit seiner anzunehmenden Zustimmung nicht vereinbaren ließe.

Entscheidungstexte

3 Ob 83/86
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